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NOTRUFE- BEREITSCHAFTSDIENSTE  
DER ÄRZTE & APOTHEKEN
Für alle Notfalldienste gilt an Wochenenden und Feiertagen 
rund um die Uhr, an Werktagen 18.00 - 08.00 Uhr

POLIZEI

Notruf (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Heitersheim 5076733

FEUERWEHR

Feuerwehrkommandant Marc Eberlin  694542
Stellv. Kommandant Markus Karrer 0172/6270378

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Ärztlicher Notfalldienst
von Samstag 8.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr 116 117
Notarzt
Unfallrettungsdienst und Krankentransporte:   112
DRK-Kreisverband Müllheim Rettungswachen Müllheim - Bad 
Krozingen - Kandern

Zahnärztlicher Notfalldienst
In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfalldienst  
(Sprechstunde in der Praxis von 10.00 bis 11.00 Uhr) unter der 
Rufnummer (DRK Freiburg) zu erfahren  01803 222555-40

Tierärztlicher Notdienst
Markgräflerland  07631/36536
Vergiftungs-Info-Zentrale 0761/19240
Wassermeister Guido Zimmermann 8048
Pflegestützpunkt Südlicher Breisgau 07633/8090856

STÖRUNGSSTELLE

Energieversorgung badenova 
Stördienst Gasversorgung 0800 2 767 767
Erdgas-Beratung: Hermann Meier 07634/3194
Strom
Energiedienst Netze GmbH 07623/ 92-1800
Störungsnummer 07623/ 92-1818

BÜRGERMEISTERAMT

Telefon 07634 5617-0
Fax 07634 5617-99

www.ballrechten-dottingen.de
gemeinde@ballrechten-dottingen.de

Christina Derr Bürgeramt, Standesamt 5617-11
Heike Schopferer Sekretariat, Tourist-Info, Amtsblatt 5617-12
Ines Häring Hauptamt, Bauamt 5617-13
Patrick Becker Bürgermeister 5617-14
Carina Langer Gemeindekasse 5617-15
Sara Ardelt Rechnungsamt 5617-16
Raphaela Grathwol Rechnungsamt 5617-29
Nicola Seywald Steueramt 5617-18
Stefanie Brenn Mitarbeiterin 5617-17
Susanne Hofmann Bauamt, Flüchtlinge 5617-28

Unsere Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch - Freitag:  8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag:  7.00 - 12.00 Uhr
Montag und Mittwoch:  14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag:  14.00 – 18.00 Uhr

WERTSTOFFANNAHMETERMINE  
AUF DEM BAU- UND RECYCLINGHOF

Freitags:  17:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Samstags:  09:00 Uhr – 11:00 Uhr 

NÄCHSTE LEERUNGEN

Gelber Sack:   Donnerstag, 05.03.2020 
Biotonne:  Mittwoch, 11.03.2020 
Restmüll: Freitag, 13.03.2020    

ÖFFNUNGSZEITEN  
DER SCHNITTGUT - SAMMELSTELLE SULZBURG

März bis Oktober :  Freitag, 16:00 - 18:00Uhr 
Ganzjährig,  Samstag 14.00 – 16.00 Uhr

APOTHEKENNOTDIENST

Donnerstag, 05.03.2020 
Schwarzwald-Apotheke, St.-Ulrich-Str. 2 
Bad Krozingen, Tel. 07633/4105 
  
Freitag, 06.03.2020 
Faust-Apotheke, Hauptstr. 52 
Staufen, Tel. 07633/958220 
Apotheke am Schillerplatz, Werderstr. 23 
Müllheim, Tel. 07631/12775 
  
Samstag, 07.03.2020 
Bad-Apotheke, Bahnhofstr. 23 
Bad Krozingen, Tel. 07633/92840 
  
Sonntag, 08.03.2020 
St.-Trudpert-Apotheke, Wasen 49 
Münstertal, Tel. 07636/566 
Werder-Apotheke, Werderstr. 57 
Müllheim, Tel. 07631/740600 
  
Montag, 09.03.2020 
Stadt-Apotheke, Hauptstr. 15 
Staufen, Tel. 07633/6263 
  
Dienstag, 10.03.2020 
Bad-Apotheke im Paracelsus-Haus, Freiburger Str. 20 
Bad Krozingen, Tel. 07633/150150 
  
Mittwoch, 11.03.2020 
Kirchberg-Apotheke, Jengerstr. 13 
Ehrenkirchen, Tel. 07633/8794 
Fridolin-Apotheke, Müllheimer Str. 23 
Neuenburg, Tel. 07631/793700 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Geschwindigkeits - Messergebnisse des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald vom 12.02.20 
  
Meßpunkt: Alfred-Löffler-Straße 
 -  die Höchstgeschwindigkeit ist am Mess-

punkt auf 50 km/h begrenzt - 
  
Einsatzzeit : 8.15 Uhr bis 11.15 Uhr 
  
Zahl der gemessenen Fahrzeuge: 483 
  
Zahl der Beanstandungen: 50 (10,4 %) 
  
Höchstgeschwindigkeit: 76 km/h 
  
An dieser Stelle wollen wir mit Nachdruck darauf hinweisen, 
dass Geschwindigkeitsverstöße nicht nur Geld kosten, son-
dern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere 
Kinder, gefährden. Deshalb: Halten Sie sich an die vorge-
gebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen.  
  
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Staufen (L 123)  
Vorläufige Anordnung 9 vom 26.02.2020  
1. Besitzentzug
Zur Bereitstellung von Flächen für den Neubau der Lan-
desstraße 123  (Ortsumfahrung Staufen) wird vom Land-
ratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – untere Flurberei-
nigungsbehörde – auf Antrag des Regierungspräsidiums 
Freiburg – vom 17.01.2020 nach § 88 Nr. 3 in Verbindung 
mit § 36 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im Flurbereinigungs-
verfahren Staufen (L 123) folgendes angeordnet: 
Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Be-
rechtigten) werden zum 16.03.2020 Besitz und Nutzung 
der Grundstücksflächen vorübergehend für die Dauer der 
Maßnahme bzw. dauerhaft entzogen, die in der Besitzrege-
lungskarte Nr. 19 vom 26.02.2020 in roter (dauerhaft) und 
grüner (vorübergehend) Farbe bezeichnet sind. Die Besitz-
regelungskarte Nr. 19 (Anlage 1) und das Verzeichnis der in 
Anspruch genommenen Flächen (Anlage 2) sind Bestand-
teile dieser vorläufigen Anordnung.
 
2. Besitzzuweisung 
Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regie-
rungspräsidium Freiburg (Unternehmensträger), wird ab 
16.03.2020 für den oben genannten Zweck in den Besitz 
der nach Nr. 1 entzogenen Flächen eingewiesen. Das Besitz-
recht erstreckt sich auch auf die vom Unternehmensträger 
zur Umsetzung des Unternehmens Beauftragten. 

3. Flächenrückgabe 
Die in den unter 1 genannten Karte in grüner Farbe darge-
stellten Flächen werden den Beteiligten nach Fertigstellung 
der betroffenen Maßnahmen wieder zur Nutzung zurück-
gegeben. Der Zeitpunkt der Rückgabe wird den Beteiligten 
gesondert mitgeteilt werden. 

4. Auflagen 
Die vorläufige Anordnung ergeht nach § 88 Nr. 5 FlurbG mit 
folgenden Auflagen:
•	 Der Unternehmensträger hat sicherzustellen, dass die 

Nutzung der den Beteiligten verbleibenden Flächen 
durch die Bauarbeiten nicht unterbrochen wird. Hierzu 
hat der Unternehmensträger die vorhandenen Wege in 
befahrbarem Zustand zu erhalten und die erforderlichen 

Ersatzwege auf den dafür bereitgestellten Flächen herzu-
stellen und für den landwirtschaftlichen Verkehr offenzu-
halten.

•	 Der Unternehmensträger hat dafür Sorge zu tragen, dass 
vorübergehend in Anspruch genommene landwirtschaft-
liche Flächen vor deren Rückgabe durch ordnungsgemä-
ße Rekultivierung wieder in einen bewirtschaftbaren Zu-
stand gebracht werden.

•	 Der Unternehmensträger hat der Flurbereinigungsbe-
hörde zeitnah mitzuteilen, wenn nur vorübergehend be-
sitzentzogene Flächen wieder dauerhaft bewirtschaftet 
werden können.

 
5.  Geldentschädigungen für wesentliche Grund-

stücksbestandteile, Aufwuchs- und Nutzungsent-
schädigungen 

a) Wesentliche Grundstücksbestandteile 
  Wesentliche Grundstücksbestandteile (Bäume), die 

auf den unter 1. genannten Flächen entfernt werden 
müssen, werden entschädigt.  

b) Aufwuchsentschädigung 
  Für die unter Nr. 1 bezeichneten Flächen wird in den 

Fällen, in denen bereits vor dem Besitzentzug ange-
legter Aufwuchs nicht mehr geerntet werden kann, 
eine Entschädigung gezahlt. Als Berechnungsgrund-
lage wird für die bei der Grundstücksinanspruch-
nahme vorhandenen Kulturen eine sachverständige 
Auskunft der Landwirtschaftsbehörde bestimmt. 

c) Nutzungsentschädigung 
  Für in Anspruch genommene Flächen (siehe Nr. 1) 

wird - außer in den Jahren, in denen Aufwuchsent-
schädigung (siehe Nr. 5b) gezahlt wird - jährlich 
eine Nutzungsentschädigung gezahlt, soweit nicht 
Ersatzland zur Verfügung gestellt oder zumutba-
res Ersatzland angepachtet werden kann. Die Nut-
zungsentschädigung wird längstens bis zur vorläu-
figen Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG gezahlt. 
Die Festlegung der Nutzungsentschädigung erfolgt 
nach den Grund sätzen der Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen 
Raum zur Weitergeltung der Verwaltungsvorschrift 
über Nutzungsentschädigungen in Unternehmens-
flurbereinigungen vom 24.11.2011 (GABl. S. 585).  

d) Berechtigte 
  Aufwuchs- und Nutzungsentschädigung nach Ziffer 

5 erhalten: 
 -  die Eigentümer der in Anspruch genommenen Flä-

chen, wenn sie diese selbst bewirtschaften,  
oder 

 -  die Pächter, nachdem sie das bestehende Pacht-
verhältnis dem Landratsamt – untere Flurbereini-
gungsbehörde – angemeldet und entweder durch 
Vorlage des Pachtvertrags oder bei mündlichem 
Pachtvertrag durch Bestätigung des Verpächters 
nachgewiesen haben. Bestehende Pachtverträge 
werden durch diese Regelung nicht berührt. Die 
Pächter haben deshalb den vereinbarten Pacht-
zins weiterhin an die Verpächter zu entrichten. 

e) Festsetzung 
  Die Höhe der Geldentschädigungen für wesentli-

che Grundstücksbestandteile, Aufwuchs- und Nut-
zungsentschädigungen werden durch gesonderten 
Beschluss festgesetzt. 

6. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines 
Monats Widerspruch beim Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Sitz: Freiburg eingelegt werden.  
(Hinweis: Anschrift der gemeinsamen Dienststelle Flur-
neuordnung und Landentwicklung der Landkreise 
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen: Berliner 
Allee 3a, 79114 Freiburg oder jede andere Stelle des Land-
ratsamts Breisgau-Hochschwarzwald). 
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Begründung: 
Das Landesamt für Geoinformation und Landentwick-
lung Baden-Württemberg (LGL) hat mit Beschluss vom 
05.07.2016 die Flurbereinigung Staufen (L 123) nach § 87 
FlurbG angeordnet. Der Flurbereinigungsbeschluss ist un-
anfechtbar. 
 Das für den Neubau der Landesstraße 123 (Ortsumfahrung 
Staufen) erforderliche Land wird deshalb in der Flurbereini-
gung im für die Umsetzung des Unternehmens notwendi-
gen Zeitraum bereitgestellt. 
Der Plan für das Vorhaben „Neubau der Landesstraße 123 
(Ortsumfahrung Staufen) wurde durch das Regierungsprä-
sidium Freiburg am 14.01.2014 festgestellt. 
Der Planfeststellungsbeschluss ist unanfechtbar. 
Er enthält die Maßnahmen zur Umsetzung des Neubaus der 
Landesstraße 123 (Ortsumfahrung Staufen). Zur Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen ist die Entziehung von Besitz und 
Nutzung im angeordneten Umfang zum genannten Zeit-
punkt erforderlich.  
Die Festsetzung von Entschädigungen ist kein zwingender 
Bestandteil der Besitzregelung. Sie erfolgt daher der Höhe 
nach zur Entflechtung der Regelungen durch eine eigen-
ständige Festsetzung.  
  
7. Vollziehungsanordnung
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) wird die sofortige Vollziehung der vorläufigen An-
ordnung angeordnet. 
  
Begründung: 
Die sofortige Vollziehung liegt wegen der unaufschiebba-
ren Baumaßnahmen im Interesse des Landes Baden-Würt-
temberg als Unternehmensträger und im öffentlichen Inte-
resse, insbesondere auch der betroffenen Gemeinde, die 
mit der Ortsumfahrung entlastet wird. 
Der Planfeststellungsbeschluss für den Bauabschnitt 1 ist 
unanfechtbar. Die Unanfechtbarkeit und damit die Voll-
ziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses bliebe ohne 
Wirkung, wenn wegen fehlender Besitzzuweisung ein Bau-
beginn durch den Unternehmensträger nicht möglich wäre. 
Denn die Möglichkeit einer Besitzeinweisung nach Enteig-
nungsrecht wird in einem Flurbereinigungsverfahren durch 
die speziellere Vorschrift des § 88 Nr.3 in Verbindung mit § 
36 FlurbG verdrängt. 
Der Unternehmensträger würde dann schlechter gestellt 
als ohne Flurbereinigung, obwohl das Flurbereinigungs-
verfahren auch als Erleichterung für die Durchführung des 
Planfeststellungsverfahrens gedacht ist.  
Die geplanten Baumaßnahmen richten sich nach einem 
Bauzeitenplan, dessen Einhaltung ohne die Besitzeinwei-
sung gefährdet wäre und damit zu erheblichen Nachtei-
len für den Unternehmensträger führen würde: Die Reali-
sierung der planfestgestellten Straßenbaumaßnahme ist 
bereits aus den im Planfeststellungsbeschluss genannten 
Gründen dringlich. Die Ausschreibungsunterlagen sind fer-
tig gestellt und die Ausschreibung soll umgehend erfolgen. 
Hierfür ist die Flächenbereitstellung durch die Flurbereini-
gungsbehörde erforderlich. Die Finanzierung ist gesichert, 
im Haushaltsplan ist der Weiterbau der Maßnahme abgesi-
chert. 
  
Hinweise
•	 Die Besitzregelungskarte Nr. 19 (siehe Nr. 1) liegt ab sofort 

einen Monat lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
im Rathaus in Staufen (Bürgerbüro) während der üblichen 
Sprechzeiten aus.

•	 Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Kar-
ten auf der Internetseite des Landesamts für Geoinfor-
mation und Landentwicklung unter www.lgl-bw.de/3220 
eingesehen werden.

 
Freiburg, den 26.02.2020 
  
gez. i.V. Holzinger, VD 

Festsetzung der Geldentschädigungen vom 26.02.2020 
  
Mit vorläufiger Anordnung vom 26.02.2020 wurden Besitz 
und Nutzung von Grundstücken entzogen. Nachstehend 
werden nun die Entschädigungen, die den Betroffenen 
durch den vorübergehenden Entzug entstehen, festge-
setzt.
 
1.Festsetzung der Geldentschädigungen  
1.1    Wesentliche Grundstücksbestandteile:
Die auf den entzogenen Flächen befindlichen wesentlichen
Bestandteile (Bäume, Sträucher) wurden unter Beiziehung 
von Sachverständigen bewertet. Die so ermittelten Gel-
dentschädigungen werden hiermit auf Grund von § 88 Nr. 
3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG in voller Höhe endgültig festge-
setzt.  

1.2   Aufwuchsentschädigung:
In den Fällen, in denen nach der vorläufigen Anordnung 
vom 26.02.2020 eine Aufwuchsentschädigung zu zahlen 
ist, wird diese hiermit der Höhe nach festgesetzt.  

1.3   Nutzungsentschädigung: 

a) Grundbetrag 
Als Grundbetrag wird für landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen sowohl bei selbstbewirtschafteten Eigentumsflä-
chen als auch bei Pachtflächen (bis zum Ablauf der Pacht-
vereinbarung) der durchschnittliche Deckungsbeitrag 
festgesetzt. Ist nur ein Teil eines Grundstücks nach Ziffer 
1 der vorläufigen Anordnung 9 vom 26.02.2020 entzo-
gen, besteht Anspruch auf die Nutzungsentschädigung 
auch für die Restfläche, wenn die verbleibende Restfläche 
nicht weiter wirtschaftlich nutzbar ist. Soweit dies für die 
Behörde erkennbar ist, wurde dies bereits bei der Festset-
zung berücksichtigt. Weitergehende Ansprüche sind mit 
entsprechender Begründung beim Landratsamt–untere 
Flurbereinigungsbehörde - zu beantragen. Bei nicht be-
wirtschafteten Flächen wird der durchschnittliche örtliche 
Pachtzins als Grundbetrag festgesetzt. 

b) Entschädigungsbeträge 
Folgende Grundentschädigungssätze werden festgelegt: 
durchschnittlicher Deckungsbeitrag 595 €/ha und Jahr 
ortsüblicher Pachtzins 200 €/ha und Jahr. 
Über den vorgenannten Grundbetrag hinaus kann im Einzel-
fall eine höhere Nutzungsentschädigung verlangt werden, 
wenn ein höherer Deckungsbeitrag nachgewiesen wird, 
bei Inanspruchnahme einer Teilfläche die Restfläche nicht 
mehr wirtschaftlich nutzbar ist oder infolge von An- oder 
Durchschneidungsschäden eine erhebliche Bewirtschaf-
tungsbeeinträchtigung für die Restfläche besteht oder 
sonstige besondere Umstände bestehen, die vom durch-
schnittlichen Deckungsbeitrag nicht erfasst werden. Dies 
ist mit entsprechender Begründung beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald- untere Flurbereinigungsbe-
hörde - zu beantragen. 

1.4 Die zu entschädigenden Bestandteile und die Entschä-
digungsbeträge sowie Aufwuchs- und Nutzungsentschä-
digungen sind in einer Karte (Anlage 1) und zugehörigen 
Verzeichnissen (Anlagen 2 und 3) enthalten, die Bestandteil 
dieses Beschlusses sind. 

2. Auszahlung 
Die festgesetzten Entschädigungsbeträge werden zu Mar-
tini eines jeden Jahres über die Teilnehmergemeinschaft 
ausbezahlt. Sie können gegen Beiträge (§ 19 FlurbG) ver-
rechnet werden. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 
Die Festsetzung der Höhe der Geldentschädigung nach Zif-
fer 1 kann durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung an-
gefochten werden. Über den Antrag entscheidet das Land-
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gericht Karlsruhe, Kammer für Baulandsachen. Der Antrag 
ist binnen sechs Wochen seit der Bekanntmachung beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Sitz: Freiburg ein-
zureichen. 
(Hinweis: Anschrift der gemeinsamen Dienststelle Flurneu-
ordnung der Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und 
Emmendingen: Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg oder jede 
andere Stelle des Landratsamts Breisgau-Hochschwarz-
wald). 

Hinweise 
Karten und Verzeichnisse nach Nr. 1 liegen ab sofort einen 
Monat lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Rat-
haus in Staufen (Bürgerbüro) während der üblichen Sprech-
zeiten aus. 
Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten 
auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation 
und Landentwicklung unter www.lgl-bw.de/3220 eingese-
hen werden. 
Bei einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung muss der 
Antrag die Festsetzung bezeichnen, gegen die er sich rich-
tet. Weiter soll er einen bestimmten Antrag und eine Be-
gründung enthalten. Anwaltspflicht besteht noch nicht für 
den beim Landratsamt einzureichenden Antrag, aber für 
das Verfahren vor dem Landgericht. 
  
Freiburg, den 26.02.2020 
  
gez. i.V. Holzinger, VD 
 
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Herzliche Gratulation:  
Hubert Triebswetter feierte bei guter 
und stabiler Gesundheit seinen 80. 
Geburtstag. Hierzu überbrachte Bür-
germeisterstellvertreter Heinz-Wolf-
gang Spranger nicht nur die besten 
Glückwünsche der Gemeinde, son-
dern auch der Landrätin. Er wünsch-
te dem Jubilar alles Gute für das 
kommende Lebensjahr. Spranger 
dankte Hubert Triebswetter zudem 

für sein großes und vorbildliches, ehrenamtliches Engage-
ment. Über Jahrzehnte kümmerte sich Triebswetter um die 
Außenanlagen des Sportvereins, baute Stützmauern und 
stand stets als helfende Hand zu Verfügung. Der Umbau 
der Pfarrscheune ist ebenso mit dem Namen Triebswetter 
verbunden, wie auch die Betreuung der Sankt-Arbogast-Ka-
pelle oder das Bildstöckle an der Castellbergstraße.  
  
 

DER NÄHE DEN VORRANG GEBEN

Die Nachbarschaftshilfe vor Ort 
Eine gute Nahversorgung am Wohnort ist ein hohes Gut. 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen in Notsituatio-
nen behilflich zu sein. Dies kann vieles bedeuten: 
  
-  Hilfe nach Krankenhausaufenthalten bis zur völligen Gene-

sung 
-  Unterstützung älterer Menschen bei der Bewältigung ih-

res Alltags 
-  Entlastung von Familien in Überforderungssituationen, 

z.B. bei der Pflege eines Angehörigen 
- Ehrenamtliche Hilfe ( nach Möglichkeit ) 
-  Eine geschulte Pflegebegleiterin steht pflegenden Ange-

hörigen mit Gesprächen und Informationen zur Seite 

Unsere Mitarbeiterinnen arbeiten vertraulich und zuverläs-
sig. Wenn Sie sich für eine Mitarbeit bei uns interessieren, 
im Ehrenamt oder als bezahlte Helferin, so wenden Sie sich 
bitte an eine der unten genannten Telefonnummern. 
Telefon: 
Ilse Peuster 07634-6231 
Wolfgang Bühler 07634-592243 
Silvia Schlegel 07634-6433 
  
 
Whisky-und Teeverkostung „Easy and 
Tasty“ 

Samstag, den 07.03.2020 Ver-
kauf und Tasting ab 16 Uhr  
Nicht nur für Anfänger geeignet 
Kosten: 35 € 
Anmeldung bei Peter Mitzel (pm@
delta-db.de oder 0 76 34 - 59 25 
64) 
Whisky & Tee, Neue Kirchstr. 32 
79282 Ballrechten-Dottingen (Bit-
te hinter dem weißen Törle parken!) 
 
 

 

FRAUEN TREFFEN FRAUEN

Der nächste Frauenstammtisch findet am Mittwoch, dem 
04. März 2020, 20:00 Uhr, im Anwesen Mitzel (im alten 
Saal der ehemaligen Winzerstube) statt.  
  
Tukolere Wamu e.V., Heitersheim-Gallenweiler 
  
Frau Sonja Rinderle aus Staufen, Vorstandsmitglied bei 
Tukolere Wamu e.V., gibt einen Einblick in die Arbeit des 
Vereins.  
Tukolere Wamu heißt übersetzt „Gemeinsam für eine Welt“.  
Der Verein feiert diesen Sommer sein 25-jähriges Bestehen. 
Ziel ist es, Kindern und Frauen, hauptsächlich in Ostafrika, 
zu helfen. Priorität dabei hat Hilfe zur Selbsthilfe und Nach-
haltigkeit. 
  
Wir freuen uns auf einen interessanten und informativen 
Abend, Sie sind herzlich dazu eingeladen.  
  
Ihre Ansprechpartnerinnen: 
  
Iris Fritz, Tel. 8047 
Sabine Mitzel, Tel. 592559 
Barbara Burgert, Tel. 8915 
 
 

TREFFPUNKT

TreffPunkt-Termine: 
Begegnungscafe: 
Jeweils Montagsnachmittag, findet von 
16.00 - 18.00 Uhr unser Begegnungscafe 
statt, bei dem Sie mit anderen Leuten aus dem Ort bei ei-
ner Tasse Kaffee, Tee oder anderen alkoholfreien Getränken 
gemütlich zusammensitzen und plaudern können.  

Gesprächsabend mit Geflüchteten: 
Jeden ersten Montag eines Monats findet von 18.30 - 
20.00 Uhr ein Gesprächsabend mit den im Ort lebenden 
Geflüchteten statt. Sie sind herzlich willkommen, daran teil-
zunehmen.  
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Textilhock: 
Kommen Sie zum Nähen, Stricken, Häkeln, 
Sticken, Filzen, Basteln oder ähnlichem, je 
nachdem was Ihnen mehr Spaß macht! Neu-
linge und alte Hasen können jederzeit ein-
steigen. Die nächsten Treffen findet am 05.03., 12.03. und 
19.03.2020, jeweils von 17.00 - 19.00 Uhr statt. 

Maler-Werkstatt: 
Die Hobby-Malerinnen und -maler können 
jeden Dienstag von 09.30 - 11.30 Uhr ihre 
„künstlerischen und kreativen Ideen „ reali-
sieren. Schnuppern Sie mal rein und probie-
ren Sie es aus. Es macht viel Spaß! 
  
Wir begrüßen Sie gerne im TreffPunkt e.V., Neue Kirchstras-
se 16, Ballrechten-Dottingen. 
  
Der Vorstand: Dr. Peter Baur, Klaus Katzfuss-Krakau 
 
 

MITTEILUNGEN DER KIRCHEN

Kath. Pfarramt 
Seelsorgeeinheit Heitersheim

Katholische Gottesdienste in der Seelsor-
geeinheit HEITERSHEIM und Mitteilungen 
für Ballrechten-Dottingen  
Samstag, 7. März  
18:00 Eschbach  Messfeier, mitgestaltet vom Kirchen-

chor (Jahrtagsmesse für Herbert Va-
ter; für Erhard und Gerda Maier) 

 
Sonntag, 8. März  
09:00 Buggingen Messfeier 
10:00 Heitersheim  Pfarrhaus: Spielstraße zum Entde-

ckergottesdienst 
10:45 Heitersheim Messfeier Entdeckergottesdienst 
17:30 Heitersheim Friedrich-Schäfer-Haus: Rosenkranz 
19:00 Heitersheim  Vesper mitgestaltet vom Kirchen-

chor (Schola) 
 
Montag, 9. März  
18:30 Dottingen St. Arbogast: Rosenkranz 
19:00 Dottingen  St. Arbogast: Messfeier (für Gisela 

u.Rudolf Schnek und verstorbene An-
gehörige; Eltern Vogler-Triebswetter 
und Geschwister) 

 
Dienstag, 10. März   
18:30 Eschbach Rosenkranz 
19:00 Eschbach Messfeier 
 
Mittwoch, 11. März   
06:30 Heitersheim Morgengebet im Pfarrsaal 
19:00 Buggingen Messfeier 
 
Freitag, 13. März 
18:30 Heitersheim   Rosenkranz 
19:00 Heitersheim   Messfeier (für Anna und Franz Keller) 
 
Samstag, 14. März    
09:00 Buggingen  Versöhnungstag der Erstkommuni-

onkinder 
18:00 Heitersheim Wort-Gottes-Feier 
18:00 Sulzburg  Messfeier (Jahrtagsmesse für Lucia 

Schweikert; für Petra Bechtel und 
verstorbene Angehörige der Familie 
Schaub) 

Sonntag, 15. März    
09:00 Ballrechten  Messfeier (für Ida Löffler und verstor-

bene Angehörige) 
10:45 Heitersheim Messfeier 
17:30 Heitersheim Friedrich-Schäfer-Haus: Rosenkranz 
  
Mitteilungen der katholischen Kirchengemeinde 
für Ballrechten-Dottingen 
Entdeckergottesdienst 
Zu Gast bei Abraham ... 
werden wir im Entdecker-Gottesdienst am 08. März 2020 
sein. Ab 10.00 Uhr ist im Pfarrsaal die Spielstraße aufge-
baut, um 10.45 Uhr beginnt dann der Gottesdienst. Dabei 
erfahren wir, wie groß Gottvertrauen sein kann. 
  
Erstkommunion 
In der Erstkommunionvorbereitung steht am Dienstag, 10. 
März 2020um 20.00 Uhr in der Pfarrscheune in Ballrech-
ten ein Elternabend für alle Eltern an. Hierbei werden or-
ganisatorische Dinge für die Zeit bis zum Weißen Sonntag 
und darüber hinaus besprochen, sowie das Sakrament der 
Versöhnung näher gebracht. 
Die Gruppenbegleiter treffen sich schon am Montag, 09. 
März 2020um 20.00 Uhr im Sitzungszimmer des Pfarrhau-
ses Heitersheim. Hier werden die nächsten Gruppenstun-
den vorgestellt. 
Und für die Kinder gibt es am Samstag, 14. März 2020 ab 
9.00 Uhr in der St. Marien-Kirche in Buggingen den Tag der 
Versöhnung, bei dem die Kinder die Beichte erfahren wer-
den. 
  
Bibelgesprächskreis 
Der nächste Abend des Bibelgesprächskreises in unserer 
Seelsorgeeinheit mit Pfarrer Erwin Seifried ist am Mitt-
woch, 11.03.2020 um 19.00 Uhr in der Pfarrscheune in 
Ballrechten. Wir befassen uns mit dem Markusevangelium 
und wollen über die Texte ins Gespräch kommen. Wir laden 
Sie dazu herzlich ein. 
  
Pfarrgemeinderat 
Am Mittwoch, 11.03.2020 tagt um 20.00 Uhr in öffent-
licher Sitzung der Pfarrgemeinderat unserer Seelsorgeein-
heit im Pfarrsaal in Eschbach. Die Tagesordnung können Sie 
den Aushängen in den Schaukästen entnehmen. 
  
Pfarrgemeinderatswahl 2020 
Am 22. März 2020 werden im Erzbistum Freiburg die Pfarr-
gemeinderäte neu gewählt, die Vorbereitungen dazu lau-
fen Hochtouren. Alle katholischen Frauen und Männer ab 16 
Jahren sind dazu eingeladen den neuen Pfarrgemeinderat 
zu wählen. 

Hier noch einige wichtige Informationen: 
Der Antrag auf Briefwahl muss bis spätestens 18.03.2020 
beim Wahlvorstand vorliegen. Die Wahlbriefe müssen bis 
20.03.2020  18:00 Uhr im Pfarrbüro Heitersheim einge-
gangen sein. 
Die Öffnungszeiten und Orte der Wahllokale entnehmen 
Sie Ihrer Wahlbenachrichtigung oder aus den Aushängen 
an den Kirchen.Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an das 
Pfarrbüro Heitersheim wenden. 

Katholisches Pfarramt 
in Ballrechten: Otto-Karrer-Str. 2, 79282 Ballrechten-Dot-
tingen, Tel. 07634/8245, Fax 07634/591061 
Öffnungszeiten: Dienstag 10 – 11 Uhr 
  
in Heitersheim: Heitersheim, Johanniterstraße 74 
Tel. 07634/551615 Fax 07634/551628 
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-heitersheim.de  
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
Öffnungszeiten:   
Montag bis Freitag 9.00 bis 11.00 Uhr 
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Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag  16.00 bis 18.00 Uhr 
  

 
 

Evang. Pfarramt Sulzburg 

Evangelische Kirchengemeinden Sulzburg 
mit Ballrechten-Dottingen und Laufen 
mit St. Ilgen 
Freitag, 06.03.2020 
19:00	 Weltgebetstag	Gottesdienst	Sulzburg	/	St.	Cyriak 
	 anschl.	Essen	und	gemütliches	Beisammensein 
	 Sulzburg	/	Ev.	Gemeindehaus 
  
Mittwoch, 04.03.2020 
16:00 Konfi-Unterricht Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
19:30 Kantoreiprobe Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
20:00 Ökumenischer Singkreis 
 Sulzburg / Dorfsaal SOS Kinderdorf 
  
Donnerstag, 05.03.2020 
10:00 Sozialstation Betreuungsgruppe 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
19:30 Yoga Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
  
Freitag, 06.03.2020 
19:00 Weltgebetstag Gottesdienst Sulzburg / St. Cyriak 
 anschl. Essen und gemütliches Beisammensein 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
20:00  Weltladen mit Gutem und Schönem, fair gehandelt 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
  
Sonntag, 08.03.2020 
10:00 Gottesdienst Sulzburg / St. Cyriak Pfrn. E. Böhme 

Montag, 09.03.2020 
20:00 Posaunenchor Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
  
Mittwoch, 11.03.2020 
16:00 Konfi-Unterricht Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
19:30 Kantoreiprobe Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
  
Donnerstag, 12.03.2020 
10:00 Sozialstation Betreuungsgruppe 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
19:30 „aber auf Dein Wort“ - Gespräche über der Bibel 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus Pfrn. E. Böhme  
19:30 Yoga Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
  
Freitag, 13.03.2020 
19:00 Männergruppe Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
 Was ist Heimat, was ist Herkunft? 
  
Samstag, 14.03.2020 
19:00 Abendgottesdienst 
 Laufen / Johanneskirche Pfrn. E. Böhme 
  
Sonntag, 15.03.2020 
10:00 Gottesdienst mit Taufen 
 und Neuen Geistlichen Liedern 
 Sulzburg / St. Cyriak Pfrn. E. Böhme 
  
Jubiläumskonfirmation 2020  
Herzlich laden wir alle ein, die in diesem Jahr ein Konfirmati-
onsjubiläum feiern.  
Ein Termin für den Gottesdienst steht noch nicht fest. Die 
Festlegung erfolgt in gegenseitiger Absprache.  
Wir bitten die Sprecher /innen der Konfirmandengrup-
pen 1955 /(Eiserne Konfirmation) und 1960 (Diamantene 
Konfirmation) sowie 1970 – (Goldene Konfirmation) sich 
möglichst bald, spätestens aber bis Ende April, mit uns in 
Verbindung zu setzen. Hilfreich und nötig für uns sind die 
aktuellen Listen mit Namen und Adressen der Konfirmier-
ten. Bitte bringen Sie sie ins Pfarramt. Danke.  
  
Wir freuen uns über Rückmeldungen. Konfirmationsjubi-
läen sind ein schöner Anlass innezuhalten und zu schauen, 
was ist und was geworden ist. 
  
Öffnungszeiten im Pfarrbüro: 
Dienstag und Freitag von 10-12 Uhr 
Mittwoch von 14-16 Uhr 
  
Am Freitag, 06. März 2020 ist das Pfarrbüro geschlossen. 
  
Telefon: 07634 / 592179 
Homepage: www.evang-sulzburg-laufen.de 
E-Mail: pfarramt@sankt-cyriak.de 
 
Einladung zum Weltgebetstag 2020 
In diesem Jahr kommt der Weltgebetstag aus dem südafri-
kanischen Land Simbabwe. Die Frauen aus Simbabwe haben 
für die Gebetsordnung den Bibeltext aus Joh. 5 ausgewählt: 
„Steh auf und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. Die 
Simbabwerinnen lassen uns erfahren: diese Aufforderung 
gilt uns allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und 
gesellschaftlicher Veränderung.  
Die Situation in Simbabwe ist schwierig, überteuerte Le-
bensmittel und Benzinpreise, steigende Inflation, Klima-
wandel usw. Die Gründe für den Zusammenbruch des 
Landes liegen vor allem in der jahrelangen Korruption und 
Misswirtschaft. Bodenschätze könnten Simbabwe reich ma-
chen, doch davon profitieren andere. Viele Jahre kämpfte 
die Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Großbritan-
nien. 1980 hatten sie das Ziel erreicht, doch der erste Prä-
sident, Robert Mugabe, regierte das Land zunehmend au-
toritär, 37 Jahre lang. Auch unter dem neuen Präsidenten, 
Emmerson Mnangagwa, zeigen sich keine Verbesserungen. 
Noch heute sind Frauen benachteiligt. Nach dem Tod des 
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Mannes werden sie oft von dessen Familie vertrieben, nach 
traditionellen Vorstellungen haben sie kein Recht auf Erbe. 
Die simbabwischen Frauen sind stark. Sie suchen täglich 
nach Lösungen für ihre Alltagsprobleme. Ein Schlüssel da-
für ist die Philosophie des Ubuntu – „Ich bin, weil du bist“. 
Ubuntu, das ist gelebte Solidarität, gegenseitige Unterstüt-
zung und beeindruckender Gemeinschaftssinn. 
„Steh auf und geh!“ – folgen wir dem Ruf der Frauen aus 
Simbabwe und lassen wir uns auf das ein, woran sie uns teil-
haben lassen. So sind wir Teil der weltweiten ökumenischen 
Basisbewegung; in mehr als 120 Ländern wird der Weltge-
betstag gefeiert und alleine in Deutschland beteiligen sich 
jährlich mehr als 800.000 Menschen. 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am  
6. März um 19:00,  

in der Kirche St. Cyriak in Sulzburg  
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum gemütli-
chen Beisammensein mit Landesinformationen und landes-
typischen Köstlichkeiten ein. 
Das ökumenische WGT Team 
 
 

VOLKSHOCHSCHULE

Das VHS-Programm ist online verfügbar unter 
www.ballrechten-dottingen.de/Gemeindeleben/Volks-

hochschule 
  
Progressive Muskelentspannung nach 
Jacobsen  
Ein achtsamer Weg zu mehr Energie, Le-
bensfreude und Wohlbefinden  

Leitung: Martina Wieber  (Kursleiterin PMR) 
Beginn: Mi. 04.03.2020 
Dauer: 19:00 – 20:00 Uhr / 8x 
Ort: Kindergarten Ballrechten  
Gebühr: 40,00 €   
  
Lichtbildervortrag “Unterwegs in der Natur” 
Naturbeobachtungen auf dem Ölberg, im Rheinwald und 
am Restrhein sowie am Tuniberg und beim Nonnenmatt-
weiher 
Referent: Werner Bußmann 
Termin: Fr. 20. März 2020 / 19:30 Uhr 
Ort: Pfarrscheune Ballrechten 
Gebühr: 5,00 € 
  
Taiji: 25-jähriges Jubiläum  
Zur Jubiläumsveranstaltung ‘25-jähriges Bestehen des 
Taiji-VHS-Kurses’ in Ballrechten-Dottingen 
sind alle Interessierten sehr herzlich in die Sonnenberg-
schule eingeladen, um sich über Taiji zu informieren, zuzu-
schauen und mitzumachen. Für das leibliche Wohl ist mit 
Kaffee, Tee und Kuchen gesorgt. 
Termin: Sa. 21. März 2020  
 ab 14:00 Uhr 
Ort: Sonnenbergschule 
Gebühr: keine 
  
Vorankündigung: ‘morsbags’ nähen 
Morsbags‘ sind einfach zu nähende, wiederverwendba-
re Stofftaschen. Die rechteckigen Aufnäher machen jede 
Stofftasche zum Teil einer Umweltaktion – den ‚Morsbags‘. 
Leitung: Ulla Bartknecht 
Termin: Fr. 24. April 2020 / 14:00-17:00 
Ort: Werkraum Sonnenbergschule 
Gebühr: keine 
Bitte mitbringen (soweit vorhanden):  
Schere, Nadeln, Kreide, Maß, 
Faden, Stoffreste und Nähmaschine 
  
Bitte melden Sie sich zu allen Veranstaltungen rechtzeitig an! 

Anmeldung gerne per E-Mail: 
vhs@ballrechten-dottingen.de 
oder 07634-6638 
Annette Winterhalter - Leiterin VHS  
  
 

JUZE

Wann? Was?  
Mittwoch 
04.03.20 16:00-18:00 Uhr
 Mädchengruppe 
 Tanzworshop  
Freitag 
06.03.20 18:00-20:30 Uhr
 Offener Treff  
Dienstag 
10.03.20 Kein Treff!    
Mittwoch 
11.03.20 16:00-18:00 Uhr
 Mädchengruppe 
 Tanzworkshop  
Freitag 
13.03.20 18:00-20:30 Uhr 
  Offener Treff  
  
Tanzworkshop für Mädchen (ab 10 Jahren) 
Hast du Lust zu tanzen? Die Tanzrichtungen Hiphop und 
Freestyle sind genau dein Ding? Du möchtest Tiktok-Tänze 
gemeinsam ausprobieren? 
Dann komm mittwochs von 17-18 Uhr  zum  Tanzworkshop  
nach Heitersheim! Wir haben einen professionellen Tanz-
lehrer eingeladen, der eine Choreografie mit euch einübt. 
Das Ganze ist für dich kostenlos. 
Ab 16 Uhr könnt ihr auch schon ins JUZE Corner  in Heiters-
heim kommen. 
Ein Shuttle von Ballrechten-Dottingen ist auf Anfrage 
möglich! 
 

  
Jugendsozialarbeiterin Lynn Hofmeister 
Mail: lynn.hofmeister@sos-kinderdorf.de 
Tel.: +49 176 41212388 
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FREIWILLIGE FEUERWEHR

Die nächste Probe findet am Montag, 09.03.2020,19.30 
Uhr statt. 
  
Um pünktliche und vollzählige Teilnahme wird gebeten. 
  
Euer 
Feuerwehrkommandant 
Marc Eberlin 
 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Ballrechten – 
Dottingen 
Am	Samstag	den	28.03.2020	um	19:30	Uhr	findet	die	Jahreshauptver-
sammlung im	Feuerwehrhaus	Ballrechten	statt. 
  
Hiermit	laden	wir	Sie	recht	herzlich	zu	unserer	Versammlung	ein.	 
  
Tagesordnung 
  
Begrüßung 
Totenehrung 
Jahresbericht	des	Kommandanten 
Jahresbericht	der	Jugendabteilung 
Jahresbericht	des	Schriftführers 
Jahresbericht	der	Altersabteilung 
Kassenbericht	des	Rechners 
Bericht	der	Kassenprüfer 
Wahl	des	Kassenprüfers 
Entlastungen 
Ehrungen	/	Beförderungen 
Grußworte	der	Gäste 
Wünsche	und	Anträge 
  
Wir	würden	uns	freuen,	wenn	wir	Sie	an	diesem	Abend	bei	uns	begrüßen	
dürfen. 
  
Mit	freundlichen	Grüßen 
Ihre	Feuerwehr	Ballrechten-Dottingen 
 
 

PARTEIEN

CDU-Ortsverband

Diskussion „Landwirtschaft im Brenn-
punkt“ 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
im Auftrag unseres Bundestagsabgeodneten Armin Schus-
ter lade ich Sie zur Diskussionsveranstaltung mit der Bun-
destagsabgeordneten Gitta Connemann, stellv. Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ein: 
  
„Landwirtschaft im Brennpunkt – Wohin geht der Weg?“ 
7. März 2020, 14:00 Uhr, Malteserhalle Heitersheim 
  
Gitta Connemann kommt auf Einladung von Thomas Walz 
(Vizepräsident des Badischen Weinbauverbandes) und 
Herrn Schuster nach Heitersheim. 
Frau Connemann wird in ihrer Rede auf die aktuellen The-
men und Diskussionen in der Landwirtschaftspolitik einge-
hen. Die Veranstaltung möchte ein klares Zeichen setzen: 
Angesichts pauschaler Verunglimpfungen geht es für die 
Landwirte um die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz 

und Wertschätzung. 
  
Im Anschluss an die Rede von Frau Connemann gibt es die 
Möglichkeit zu Gesprächen und Diskussionen bei einem gu-
ten Glas Wein! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Marco Reiner 
Vorsitzender 
  

SPD-Ortsverein

Bürgerstammtisch 
am 16.März.2020, um 19.30 Uhr, Gasthaus Engel, 
Ballrechten-Dottingen
 
Alle politisch Interessierten laden wir herzlich ein zum 
nächsten Stammtisch des SPD-Ortsvereins Sulzbachtal. Ab 
19.30 Uhr haben sie Gelegenheit mit uns aktuelle Themen 
zur Kommunal- aber auch sonstigen Politik zu diskutieren. 
Die Themen werden vor Ort zu Beginn gesammelt und 
dann im Laufe des Abends diskutiert.  

Friedhelm Engler
Ortsvereinsvorsitzender
SPD-OV-Sulzbachtal 
 
 
8. März 2020, 19 Uhr,  
Joki-Kino Bad Krozingen
Anlässlich des Weltfrauentages lädt die Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) Breisgau-Hoch-
schwarzwald zu einer Filmvorführung des Films „Die Be-
rufung“ und einer anschließenden Diskussionsrunde zum 
Thema: „Frauen in traditionellen Männerberufen, wie ist die 
Situation heute?“ mit gemütlichem Ausklang bei Wein und 
kleinen Leckereien ein. 
Seit 1911 feiern Frauen den „Internationalen Tag der Frau-
en“, an dem weltweit auf Frauenrechte und Gleichstellung 
der Geschlechter aufmerksam gemacht wird. Der Tag soll 
die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewe-
gung feiern, Aufmerksamkeit für bestehende Diskriminie-
rung und Ungleichheiten schaffen und dazu ermuntern, 
sich selbst für eine Gleichstellung von Mann und Frau ein-
zusetzen. 
Deutschland gehört zum kleinen Kreis derjenigen Länder, in 
denen der Internationale Frauentag seit seinem Beginn von 
1911 an gefeiert wurde. Eine wichtige Rolle spielten dabei 
die Sozialdemokratinnen Clara Zetkin und Käte Duncker, die 
mitgewirkt hatten, den Weltfrauentag offiziell ins Leben zu 
rufen. 
In Kooperation mit dem JoKi wird der Film „Die Berufung 
– Ihr Kampf für Gerechtigkeit“ gezeigt. Die junge Juristin 
Ruth Bader Ginsburg bringt einen Fall von Geschlechterdis-
kriminierung vor den Obersten Gerichtshof. Im Kampf für 
die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau muss sie 
gegen 
die Vorurteile der Institutionen kämpfen. Als sie den Fall 
zusammen mit ihrem Ehemann Martin Ginsburg annimmt, 
wird ihr schnell bewusst, dass ihre Karriere sich für immer 
verändern könnte. Vor Gericht stellt die Anwältin Scharfsinn 
und Geisteswitz unter Beweis. 
Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr im JoKi Kino Bad 
Krozingen, der Eintritt ist frei und nach dem Film gibt es 
Snacks und Drinks. 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und Ihr Interesse. 
Alexandra Kenklies Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-
scher Frauen (ASF) 
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AUS DER WINZERSCHAFT

Pheromonverfahren 2020 
Am Donnerstag, den 26. März 2020 bringen wir die Phero-
monampullen aus. 
Damit eine korrekte Abrechnung erfolgen kann, sollten 
die Flächen und Adressänderungen bis spätestens zum 
20.03.2020 gemeldet werden. 
Bei der Änderungsmeldung bitte die Flst. Nr. mit angeben. 
Ansprechpartner bei Änderungen sind: 
 Für Buggingen, Seefelden & Betberg 
Marina Noll, Weingartenstraße 27, Seefelden 
Tel.: 07634/695708 Pheromongemeinschaft@gmail.com 
  Für Laufen 
Rainer Schlumberger, Obere Holzgasse4, Laufen 
Tel.: 07634/592240, info@weingut-schlumberger.de 
 Für Ballrechten- Dottingen 
Klaus Benz, Untermatten 22, Dottingen 
Tel.: 07634/6495, Klaus.Jeanette@gmx.de 
 
 

VEREINE

Sportverein Rot-Weiss

Punktspielauftakt! 
Samstag, 7.3.2020 
SV Ballrechten-Dottingen 2 – SC Zienken 14.30 Uhr 
SV Ballrechten-Dottingen 3 - SC Zienken 2 17.00 Uhr 
Sonntag ,8.3.2020 15.00 Uhr 
SV Ballrechten-Dottingen – FSV Rheinfelden 
Punktspielauftakt für unsere aktiven Teams. Unsere Erste 
dabei mit der schweren Auftaktpartie gegen die sich in der 
Winterpause verstärkten Gäste aus Rheinfelden. 
  
AH Bezirkspokal: 
Mittwoch, 4. März 2020 19.30 Uhr 
SV Ballrechten-Dottingen – FC Rimsingen 
  
Jugend: 
Donnerstag, 5.3.2020 
Spvgg. Gundelfingen A2 – SV Ballrechten-Dottingen A 
19.30 Uhr 
Freitag, 6.3.2020 
SV Ballrechten-Dottingen D – SV Biengen D 18.00 Uhr 
Samstag, 7.3.2020 
SG Elzach A2 - SV Ballrechten-Dottingen A 14.00 Uhr 
  
Generalversammlung SV Ballrechten-Dottingen 
Hiermit lädt der SV RW Ballrechten-Dottingen zur ordentli-
chen Generalversammlung am Freitag, 20. März 2020 um 
19.30 Uhr im Clubheim ein. Auf der Tagesordnung stehen 
unter anderem Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft.  
  
 

NZ Castellberger Driebelbisser

40. Zunftabend der Castellberger Drie-
belbisser
„Schönes Programm mit vielen Höhepukten“
Zu ihrem 40. Zunftabend hatte die Narrenzunft Ballrech-
ten-Dottingen am vergangenen Samstag eingeladen und 
konnte dem Publikum in der voll besetzten Castellberghalle 
ein kurzweiliges und unterhaltsames Programm bieten. Was 

die dritte und vierte Generation der Zunft, mit Unterstüt-
zung einiger altbewährten Akteure an diesem Abend auf 
die Bühne brachte, war ganz einfach große Klasse. Nach 
Einmarsch der Hästräger und Begrüßung durch 1. und 2. 
Zunftmeister Dirk Zimmermann und Jonas Stoll starteten 
traditionell die Kleinsten der Zunft mit dem Programm. 
Zwei kleine Driebelbisser auf großer Reise durchs Dorf und 
durch die Nachbargemeinden konnten allerhand Erstaun-
liches erzählen, was und wen man da so alles antraf. Etwas 
irritiert endete der Ausflug nach Heitersheim mit dem Fa-
zit: „über Ballrechten-Dottingen lacht die Sonne; über Hei-
tersheim die ganze Welt“ Dass man auch ohne Worte oder 
Gesang, nur mit Mimik und Gestik witzig und unterhaltsam 
sein kann, bewiesen die Neuaktiven der Zunft mit den ge-
spielten Szenen als Kinopublikum. Natürlich durfte da das 
Popcorn und Kuscheleien im Kinosessel nicht fehlen. 

Was es am Morgen nach dem Ausflug von Gemeindeverwal-
tung und Gemeinderat so alles zu besprechen gab, konnte 
man von Bürgermeister (Christian Hermann) und Vorzim-
merdame (Vanessa Winter) erfahren. Dass der Bürgermeis-
ter im Einkaufswagen vom Edeka-Markt wegen leichten, al-
koholbedingten Gehbeschwerden nach Hause geschoben 
wurde, soll aber nicht unbedingt in Öffentlichkeit kommen, 
zumal es sich auch um ein Gerücht handeln könnte. Zwi-
schen den Programmpunkten glänzte das junge Ansage-
team Anna-Lena Wetzel, Laura und Hannes Heidermann, 
das mit witziger Moderation durch den Abend führte, Mit 
der Tanzeinlage „one more time“ begeisterten die jungen 
Männer der Zunft, als attraktive Damentanzgruppe das Pu-
blikum, welches die Akteure erst nach einer lautstark einge-
forderten, fast hüllenloser Zugabe von der Bühne ließ. Nach 
der Pause eroberten die etwas reiferen Damen, die „Castell-
berg-Perlen“ mit Ihrem Gesang Bühne und Publikum. 

Wie jedes Jahr, stieg Christian Hermann auch dieses Jahr in 
die Bütt und konnte einiges über die heimische Landwirt-
schaft und kuriose Geschehnisse im Ort berichten. Weiter 
ging es mit einen absoluten Novum im Weinort: Mit einem 
Bierkistentanz in Lederhosen begeisterten einige junge 
Männer der Zunft das Publikum. Kein Auge trocken blieb 
beim Auftritt der drei Badenixen (Frank Löffler, Daniel Qui-
zinski und Lisa Ritzenthaler). Was man da so alles aus dem 
Dorf erfahren konnte, was alles passierte, was im Dorf fehlt 
und alles so schief läuft, wurde gekonnt präsentiert. Traditi-
onell endete das Programm mit einem tollen Abschlußtanz 
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einer großen Gruppe von Aktiven der Zunft, einstudiert von 
Anne Seywald und Lea Birkhofer. Nach lautstark eingefor-
derter Zugabe versammelten sich noch mal alle Akteure des 
Abends zur Verabschiedung auf der Bühne.

Weitere Mitwirkende Akteure und Verantwortliche des 
Abends: Antonia, Finn und Yvonne Mader; Jonas und Jakob 
Erl;Nele Gutmann,;Fabian,Nils und Vanessa Wangler;Emil 
und Katharina Glatz; Mia-Helena Ruh;Fabienne Becker; Ca-
roline Zimmermann; Yvette Riesterer;Katrin Lößner;Sophie 
Winterhalter;Lisa Kühnle;Alina Körkel;Felix Vögtlin;David 
Müller;Tim Späth;Leon Jedamowski;Elias Stoll;David Rieste-
rer;Fabian und Tobias Hilfinger;Fabian Riesterer;Jörg Rei-
nert;Stefan Löffler; Birgit und Thomas Ritzenthaler;Sandra 
Burger;Anne Becker;Sonja Ludin;Nadine Walter;Florian Gut-
mann;Konstantin Hamann;Philipp Meier;Stefan Hilfinger;Ky-
ra Vögtlin;Jenny Walter;Leonie Fuchs;Sophie Erl;Ronja Win-
neberger;Vanessa Ludin;Nadine Bender;Thomas Seywald. 
 
 

Männergesangverein  
„Eintracht“ Ballrechten-Dottingen e.V.

EIN URGESTEIN IM G´SANGVEREIN WUR-
DE 80. 

v.l.n.r.: Roland Ruh, 1. Vorsitzender, der Jubilar Hubert Triebs-
wetter und Vorstandsmitglied Norbert Seywald 
  
Unser treuer Sänger, Hubert Triebswetter, konnte am 27. 
Februar 2020 bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag 
feiern. 
Der 1. Vorsitzende Roland Ruh und Vorstandsmitglied Nor-
bert Seywald überbrachten Glückwünsche und Geschenke 
vom Gesangverein „Eintracht“ Ballrechten-Dottingen. 
 

Schwarzwaldverein Sulzburg e.V.

Hochprozentige Wanderung 
Sonntag, 15.03.20 
Wanderung:  Sulzburg – Laufen  
Treffpunkt:    Sulzburg Marktplatz 16.00 Uhr 
  Wanderung zum Winzerhof Andreas 

Hug mit Schnaps-Verkostung 
Unkostenbeitrag wird erhoben 
Führung: Armin Imgraben Tel. 07634 592109 
  
GÄSTE SIND JEDERZEIT HERZLICH WILLKOMMEN!! 
 
 

Imkerverein Sulzburg

Einladung zum Imker-InfoTreff 
Der Imkerverein Sulzburg lädt alle seine Mitglieder, Freunde 
und Gäste zum weiterbildenden Imker-InfoTreff ein. 
  
Freitag, 13. März 2020 um 20.00 Uhr im Schulungsraum 
der FreiwilligenFeuerwehr Sulzburg. 
  
Thema: Vom Bienenwachs ernten bis zur Mittelwand 
 
Referent:  Leo Famulla vom Imkerverein Müllheim 
  
Imkerverein Sulzburg 
Die Vorstandschaft 
  
  
Bienenvölker auswintern 
Beim ersten Imker-InfoTreff in diesem Jahr war der Vorsit-
zende des Freiburger Imkervereins Martin Homburger zu 
Gast beim Imkerverein Sulzburg. 
Thema des Abends: Revision der Bienenvölker nach dem 
Auswintern – was ist zu tun? 
  
Wer seine Bienenvölker auswintern will, der muss sie zuerst 
richtig einwintern und das beginnt bereits im Hochsommer 
des Vorjahres. Denn nur wer die richtigen Voraussetzungen 
im Sommer schafft, hat Bienenvölker, die stark genug sind 
den Winter zu überleben und im Frühjahr gut zu starten. 
Nachdem im Sommer die Honigernte beendet ist, muss 
der Imker dafür sorgen, dass die Bienen noch genug Fut-
ter haben, ein sehr wichtiger Punkt, der das Überleben der 
Bienen im Winter garantiert. Ein weiterer sehr wichtiger 
Punkt im Sommer ist die Behandlung gegen die Varroa-Mil-
be, ein Schädling, der die Bienen anfällig für Krankheiten 
macht und verkrüppelte Bienen schlüpfen lässt. Ist das ge-
tan, passt der Imker den Raum in den Bienenbeuten (Bie-
nen-“Wohnungen“) der Stärke des Bienenvolkes an. Er muss 
das richtige Maß finden, der Platz darf nicht zu klein und 
nicht zu groß sein. 
Im Spätsommer schlüpfen dann die langlebigen Winterbie-
nen, die kurzlebigen Sommer-bienen sterben ab. 
In der kalten Jahreszeit, wenn die Bienenvölker keine Brut 
mehr haben, erfolgt nochmals eine Behandlung gegen die 
Varroa-Milbe. 
Ende Februar/Anfang März macht der Imker die erste Früh-
jahrskontrolle von außen. Er hebt die Bienenbeuten an oder 
wiegt sie, um abzuschätzen, ob der Futtervorrat noch aus-
reicht. An warmen Tagen kann man auch schon den Flugver-
kehr der Bienen am Flugloch beobachten. Lässt das Wetter 
es zu, kann der Imker Ende März in seine Bienenvölker rein-
schauen und abschätzen, wie es dem Volk geht. Er passt den 
Raum in den Beuten der aktuellen Volksstärke an. 
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Anfang April wird der Honigraum auf die Bienenbeuten ge-
setzt, die Winterbienen sterben ab, es schlüpfen nur noch 
Sommerbienen. 
Leider sieht Realität oft anders aus. Immer wieder sterben 
ganze Bienenvölker ab. Der Imker muss nun die Waben ver-
brennen oder einschmelzen und die ganze Beute desinfizie-
ren, damit sich ein neues Volk nicht in der Beute mit Krank-
heiten ansteckt. 
  
Für diesen interessanten Vortrag bedankte sich der Vorsit-
zende bei Herrn Homburger mit einem Weinpräsent. 
  
Claudia Hiß-d´Anzeo 
Schriftführerin Imkerverein Sulzburg  
  
 

AUS DER NACHBARSCHAFT

 
 

„Zu Fuß über die Sierra Nevada  
+ Caminito del Rey“  
Bildvortrag von Josef Schlegel  
am Sonntag, 8.3.20, um 19.00 Uhr  
im Pfarrsaal St. Agatha in Grunern 
 
 
Bolivien
ein  Reisebericht von Annegret Penner 
ein Land mit vielfältigen Naturschönheiten und reichen Bo-
denschätzen, ist gerade dabei, in unserer Zeit anzukommen. 
Hubert-Baum-Stube (Schwarzwaldhalle) Sulzburg am Frei-
tag, 6.März um 19 Uhr. 
 
 

Für die kommunale Finanzverwaltung suchen wir einen 
 
Sachbearbeiter Rechnungsamt (m/w/d) 
  
Die Einstellung erfolgt unbefristet in Teilzeit mit 20,0 
Stunden pro Woche. 

Bitte informieren Sie sich über das Aufgabengebiet 
sowie unsere Anforderungen über unsere Homepage 
www.muenstertal.de. Dort finden Sie die komplette 
Stellenausschreibung. Außerdem stehen Herr Wekker, 
Rechungsamtsleiter, (Tel. 07636/707-32) oder Herr Pfef-
ferle, Personalverwaltung, (Tel. 07636/707-34) für weite-
re Auskünfte gerne zur Verfügung. 

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen bis spätestens 27. März 2020 an die Gemeinde 
Münstertal, Wasen 47, 79244 Münstertal. Gerne auch 
per Mail an kpfefferle@muenstertal.de als zusammen-
hängendes PDF-Dokument 

 

Ende 
des redaktionellen Teils



3-Zi.-Wohnung in Ballrechten 
bis 800,- WM von kl. Fam. gesucht (gesichertes Einkommen, 

NR, naturverbunden). Tel. 0761-68197739 
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Unsere beliebteste Aktion  
startet in den Frühling! 
6 Anzeigen schalten - 4 Anzeigen bezahlen*

Rechtzeitig zum Frühlingsanfang starten Sie mit rabat-
tierten Anzeigen im „Blättle“. Starten auch Sie aktiv in 
den Frühling. Na, fühlt sich Ihr Frühlingsanfang schon gut 
für Sie an? 

Unsere Aktion gilt vom 9.3. - 8.5.20 in den 
Kalenderwochen 11 bis 19.

Starten Sie  
in den Frühling!

SICHERN SIE  

SICH JETZT  

IHREN RABATT! 

Bitte Aktionscode 

 P-2020-03* angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen. *Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen 
liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvor-
lagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. 
Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden 
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen 
Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung 
muss durch sechs teilbar (wöchentliche Erscheinungsweise) 
oder durch vier teilbar (14-tägige Erscheinungsweise) sein und 
in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten wer-
den. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei güns-
tigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode  
P-2020-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 



Junglandwirt sucht dringend 

Schmalspurtraktor 
Tel. 07662 254 9987 

Inh. Nico Lange

• Tapezier-, Putz-, Malerarbeiten
• Bodenlegearbeiten
• Betonschutzanstrich
• Reparatur- u. Montagearbeiten

Kirchstraße 2a ❘ 79189 Bad Krozingen ❘ Mobil 0176 83359526
Wohnanschrift: Bad Krozingen ❘ OT Tunsel ❘ Tel./Fax 07633 80753 41

malergeschaeft-nicolange@web.de

Anti-Age-Behandlungen mit Micro Needling und 
Sono Intens sowie wirkstoffhaltigen Bio-Cellulose-Masken!

Klassische kosmetische Gesichtsbehandlungen 
Maniküre, Pediküre u. Massagen wie z. B. Hot-Stone-Massage

Sämtliche Behandlungen sind auch als Gutschein erhältlich.
Termine erfolgen nach Vereinbarung unter

Tel. 07633/9398548 oder mobil 0178/920 63 62 
info@marlis-dittmann.de ❘ www.marlis-dittmann.de 

Großmattenstraße 14 ❘ 79219 Staufen 
Parkmöglichkeiten sind vor dem Studio vorhanden! Ich freue mich auf  Sie!  

Familie sucht Bauplatz 
für EFH z. B. in Betberg, St. Ilgen, Sulzburg, 

Ballrechten-Dottingen, Laufen... Markgräflerland 
und Umgebung. 

Angebote bitte an 
rausaufslandziehen@web.de oder Tel. 0157/32593134 







Lokal, Regional, Genial
Die Adresse in ihrer Region

Lokal, Regional, Genial
Special

612 MÜNSTERTAL ❘ SULZBURG ❘ STAUFEN ❘ BALLRECHTEN-DOTTINGEN

Hof 46
79244 Münstertal
Tel. 0 76 36 / 14 92
www.elektro-joos.de

Installations- u. Gebäudetechnik • Telekommunikation
SAT-Technik • Photovoltaik • Wärmepumpen

Raumklimageräte Festeinbau und Mobil-Geräte

LED-Lichtsysteme - Hausgeräte-Kundendienst

Fachgeschäft für moderne Hausgeräte
und Unterhaltungselektronik

Auswahl - Beratung - Lieferservice

über 40 Jahre

Elektro

Jubiläum 50 Jahre

BAD KROZINGEN
WERKSTR. ZIMBER

Tel. 07633/3135     Di. - Fr. 9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

Fax 07633/150071 Sa.       9.00 - 12.00
Montag geschlossen

79244 Münstertal, Peter-Thumb-Weg 4 • Tel. 07636/5 15 • Fax 7 76 58

Maler- u. Tapezierarbeiten, Gerüstbau, Schriften, 
Vollwärmeschutz, kreative Techniken

Meisterhafte Fassadengestaltung

seit 1929
Kachelöfen
offene Kamine
Fliesenbau
Wartung und
Kundendienst
e-mail: ofenbau-hochsticher@t-online.de
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Nur Verarbeitung von Materialien
aus der Region und fairem Handel!

Marco Ohnesorge, Bildhauer- und Steinmetzmeister
mobil 0176 64278813, marco-ohnesorge@t-online.de

Verstopfte Rohre 
in Küche, Bad, WC, Keller 
privat oder Gewerbe?

Schirmeier Notdienst Tag und Nacht 
Tel. 07633 - 988 8642,  mobil: 0174 - 3 34 74 85



Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 


